
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/19 89/09/0005
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

Denkmalschutz

001 Verwaltungsrecht allgemein
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B-VG Art130 Abs2
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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

89/09/0069

89/09/0078

Rechtssatz

Nur dort, wo die Erhaltung der Substanz des Denkmales selbst aus technischen und wirtschaftlichen Gründen

ausgeschlossen ist, kommt im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 5 Abs 1 DMSG eine Zerstörung des

Denkmales in Frage (Hinweis E 21.3.1983, 82/12/0070).
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